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Norm

ASVG impl;

AuslBG §2 Abs2;

AuslBG §3 Abs1;

GmbHG §15;

GmbHG §39 Abs1;

Rechtssatz

Ist ein Geschäftsführer einer GmbH Mehrheitsgesellschafter oder ist er durch den Gesellschaftsvertrag in die Lage

versetzt, Beschlüsse der Generalversammlung zu verhindern (Sperrminorität), dann ist er nicht als abhängiger

Arbeitnehmer zu quali>zieren; in einem solchen Fall kann seine Tätigkeit auch nicht als Verwendung in einem

arbeitnehmerähnlichen Verhältnis quali>ziert werden. Ein derartiger Geschäftsführer bedürfte daher mangels

ZutreBens der Voraussetzungen des § 2 Abs 2 AuslBG keiner Beschäftigungsbewilligung nach § 3 Abs 1 AuslBG

(Hinweis E 18.2.1988, 87/09/0267).
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